
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1986/9/17 86/01/0174
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.09.1986

Index

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

10/07 Verwaltungsgerichtshof

Norm

B-VG Art129;

VwGG §34 Abs1;

Rechtssatz

Nach den die Einrichtung des Verwaltungsgerichtshofes regelnden Vorschriften des Bundes-Verfassungsgesetzes (Art

129 9 B-VG) und des Verwaltungsgerichtshofgesetzes unterliegen, die Erkenntnisse und Beschlüsse des

Verwaltungsgerichtshofes keiner weiteren Rechtskontrolle mehr, sodass schon aus diesem Grunde eine

Nichtigerklärung iSd Vorstellungen des Antragstellers nicht in Betracht kommen kann (Hinweis auf B 30.1.1979,

0062/79 und 13.4.1983, 81/01/0112).

Schlagworte

Offenbare Unzuständigkeit des VwGH Abänderung von Bescheiden sowie Entscheidungen des VwGH
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